
Gleichstellung -

ein wichtiges Thema 
Obwohl wir in den letzten Jahrzehnten viel erreicht 
haben, ist Gleichstellung noch nicht überall verwirk­

licht. Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern sind 
nicht nur auf die individuellen Lebensentwürfe zurück­
zuführen, sondern auch auf gesellschaftliche und recht­
liche Rahmenbedingungen. 

Geschlechtergerechtigkeit jenseits von 
Rollenklischees 

Frauen sind immer noch häufiger von Armut, Gewalt, 
Diskriminierung und Benachteiligung betroffen als 
Männer. Oftmals haben sie schlechtere Berufs- und 
Aufstiegschancen, verdienen dazu im Durchschnitt 
weniger als Männer für die gleiche oder gleichwertige 
Arbeit und sind in Führungspositionen unterrepräsen­
tiert. 

Auch Männern stehen nicht alle Wege offen bei der 
Berufs- und Lebensplanung, weil auch ihnen solche 
Rollenklischees begegnen. Viele Männer wollen die 
Familienaufgaben partnerschaftlich teilen, immer mehr 
Väter nehmen Elternzeit, ältere Männer pflegen zuneh­
mend ihre Partnerinnen und in Kitas arbeiten Männer 
als Erzieher. 

Engagiert für den Wandel 

Unsere Arbeit zielt nicht nur auf die Gleichstellung von 
Mann und Frau ab. Niemand darf aufgrund des 
Geschlechts, der sexuellen Orientierung oder der 
geschlechtlichen Identität benachteiligt werden. Dafür 
engagieren wir uns. 

Wir gestalten den Wandel und sind Ihre 
Ansprechpartnerinnen vor Ort. 'II�·· 
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Landkreis Oberhavel 
03301 601-1035 
gleichstellungsbeauftragte@oberhavel.de 

Stadt Oranienburg 
03301 600606 
gleichstellung@oranienburg.de 

Stadt Hennigsdorf 
03302 877222 
kgroebe@hennigsdorf.de 

Stadt Hohen Neuendorf 
03303 528 266 
gleichstellungsbeauftragte@hohen-neuendorf.de 

Stadt Velten 
0160 90692087 
g leichstel lungsbea uftragte@velten.de 

�emeinde Oberkrämer 
03304 201859 
gleichstellungsbeauftragte@oberkraemer.de 

Hilfe bei Gewalt und/oder im Notfall: 

Frauennotruf Oberhavel 0800 6648045 
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THEMEN, 
die uns beschäftigen 

Geschlechterstereotype sowie Rollen- und 
Familienbilder im Wandel 
Vereinbarkeit von Familie bzw. Pflege und 
Beruf 
Berufseinstieg und Wiedereinstieg 
Ungleiche Bezahlung 
Politische Teilhabe von Frauen, vor allem in 
der Kommunalpolitik 
Frauen in Führungspositionen, Arbeiten in 
gemischten Teams 
Regenbogenfamilien sowie sexuelle und 
geschlechtliche Vielfalt 
Diskriminierung am Arbeitsplatz 
Mobbing 
Häusliche Gewalt und sexuelle Belästigung 
Sexuelle Selbstbestimmung und reproduktive 
Rechte 

Zu diesen und weiteren Themen 

kommen wir gern mit Ihnen 

ins Gespräch! 

AUFGABEN, 
die wir erfüllen 

Im Landkreis Oberhavel, der Stadt Oranienburg, der 
Stadt Hennigsdorf und der Stadt Hohen Neuendorf gibt 
es hauptberufliche Gleichstellungsbeauftragte. In der 
Stadt Velten und der Gemeinde Oberkrämer arbeiten sie 
ehrenamtlich. Die Gleichstellungsbeauftragten wirken 
in die Kommune hinein: 

• Beratung von Bürgerinnen und Bürgern zu
gleichstellungsrelevanten Themen sowie
Vermittlung zu Fachberatungsstellen

• Kooperationen mit Vereinen, Verbänden und
Initiativen

• Veranstaltungen und Aktionen (u.a. Branden­
burgische Frauenwochen, IDAHOBIT, Interna­
tionaler Tag gegen Gewalt an Frauen)

• Steuerung und Begleitung von regionalen
Arbeitskreisen und -gruppen

• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Darüber hinaus beraten Gleichstellungsbeauftragte die 
kommunalen Vertretungen sowie Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Verwaltungen und die Verwaltungslei­
tung. Hier geht es insbesondere um Personalauswahl 
und -entwicklung sowie um Organisations- und Strate­
gieentwicklung und Beteiligungsprozesse. 
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»Frauen und Männer sind gleichberech­
tigt. Das Land 1st verpflichtet, für die
Gleichstellung von Frau und Mann in
Beruf, öffentlichen Leben, Bildung und
Ausbildung, Familie sowie 1m Bereich der
sozialen Sicherung durch wirksame
Maßnahmen zu sorgen.«

Verfassung des Landes Brandenburg 

Artikel 12, Absatz 3 

Foto: Landkreis Oberhavel 


